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Vorerinnerung.

Die Veranlassung zur Errichtung dieser An­

stalt und ihr Zwek spricht sich im §. i. des hier 
nun geduckt erscheinenden Plan's aus. In der 
lezteu Hälfte des abgewichnen Marzmonats 
wimmelte die Stadt von Bettlern und Mehrere 
dieser Unglüklicheu starben auf den Straßen und 
auf den nahe an der Stadt belegnen Feldern 
theils aus Hunger, theils aus Krankheit und 
Mange! an aller Pflege in derselben. Dies 
wekte die erste Idee zu diesem Institute und nach 
Ablauf von 14 Tagen war es schon eröfnet.

Wir schikken hier die Bestätigungsakte, 
welche die Hülssanftalt von Einer Erlauchten 
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Gouvernementsregierung erhielt, dem Plane 
voraus und (heilen dem Publicum am Ende die 
nur vor wenig Tagen an die Direktion einge- 
gangne schönste Urkunde mit — den Beyfaü des 
Erhabensten Monarchen. Einen reichern 
Lohn für unsre Arbeit giebt es nicht; er halt 
uns für jede etwannige Misdeutung schadlos und 
wird unser Streben, die Summe des Elends 
nach allen Kräften zu vermindern, nimmer ermü­
den lassen, troz aller Hindernisse, die sich uns 
noch entgegenstellen könnten. Auch hoffen wir 
mit Zuversicht, daß Jeder der verehrten Herrn 
Interessenten an dieser Anstalt im Beyfall 
Alexanders des Einzigen ein hehres 
Motiv finden werde — die perennirende Exi­
stenz dieser Anstalt zu wünschen und selbst zu 
befördern.

Den so spaten Druk dieses Plan's ha­
ben mannigfaltige Hindernisse verursacht.

Dorpat, den 15. Juny 1808.

Die Direktion der Hülfsanstalt.



A u f Befehl

Seiner Kaiserlichen Majestät, 

des Selbstherrschers aller Reußen rc. rc.

aus der Lievlandischen Gou- 

vernementsregierung

a n

die Direction der in Dorpat errich­

teten Hülfsanstalt.

Es hat die Lievländische Gouvernementsre­

gierung mit Vergnügen aus dem Berichte des 

Herrn Kreis - und Qekonomiefiskals Eichler, 

als Vorsteher der in Dorpat errichteten Hülfs­

anstalt ersehen, daß ein Theil der Einwohner 

Dorpats, von wohlthätigen Gesinnungen gelei­

tet, unter dem Namen der Dörptschen Hülfs­

anstalt, durch freiwillige Beiträge eine An­
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statt bis zur nächsten Erndte oder dem giften 

August d. I. errichtet hat, durch deren edlen 

Zwe? dem drükkenden Mangel unter der är- 

mern Klasse der Dörptschen Einwohner und der 

zur Stadt gekommenen hülfsbedürftigen Landbe­

wohner — kräftigst gemildert und abgeholfen 
wird. —

Von der Gouvernementsrcgierung ist 

dieser Bericht und Plan zur Errichtung und 

Unterhaltung dieser wohlthätigen Anstalt, dem 

Herrn General der Infanterie, Senateur, 

Mitglied des Reichsconseils und Ritter meh­

rerer hohen Orden von B e k l e s ch o w, Excel- 

lenz, dem von Seiner Kaiserlichen Ma­

jestät die Vorsorge für dieses Gouvernement 

im Betreff des jetzt herrschenden Kornman­

gels Allerhöchst übertragen ist — mitgetheilt 

worden, und gedachte Seine EMlenz haben, 

mit der Lievländischen Gouvernementsregie- 

rung übereinstimmend, der Direction ihren be- 

sondern Beifall über die Errichtung dieser Hülfs- 
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anstatt/ so wie allen Mitgliedern derselben/ 

ihren Dank für die wohlthatige Unterstüzzung / 

zu der sie sich verbunden haben/ hierdurch zu 

bezeigen und diese Anstalt in ihrer ganzen Ein­

richtung obrigkeitlich zu genehmigen und bestä­

tigen verfügt; auch von dem dadurch gegebenen 

lobenswerten Beispiel Veranlassung genom­

men/ die sämmtlichen übrigen Städte Lievlanos 

durch ihre Magisträte zur Errichwng ähnlicher 

Anstalten auffordern zu lassen/ damit auch in 

diesen Städren die drükkende Armuth/ Unter­

stüzzung und Hülfe erhalten möge.

In Vereinigung mit Sr. Ercellenz/ dem 

Herrn General der Infanterie und Senateur/ 

Ritter von B eklesch ow/ wird demnach von 

der Lievländischen Gouvernementsregierung hie­

durch die in Dorpat unter dem Namen der 

Dörptscheli Hülfsanstalt —- nach dem einge­

sandten Plan errichtete Anstalt/ obrigkeitlich in 

ihrer ganzen Einrichtung bestätigt und in Anlei­

tung der Allerhöchsten namentlichen Befehle 
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vom i6. und r8. May 1802/ des besondem 

Schuzzes Serner Kaiserlichen Majestät 

versichert; wie denn auch die in dem eingangs­

erwähnten Berichte des Herrn Kreisfiskals 

Eichler erbetene Verfügungen an die Dörptsche 

Stadt ♦ und Landpolizeybehörden zur Auf­

rechthaltung der im 6,z 8. und yten §. des 
Plan's enthaltenen Bestimmungen f bereits er­

lassen sind. Riga-Schloße am 27. April iZoZ.

, C. v. Richter.

G. Schwarh.

; ; j ’• Secretaire Hehn.



der, zum Besten der Armen 
in Dorpat errichteten Hülfs- 

Anstalt.

§. I.
Der Mangel an Lebensmitteln und ihre bo- 
hen, immer steigenden Preise sezten , feit dem 
Anfänge dieses Jahres, viele Armen in den Nie­
dern Standen der Gefahr des Hungertodes aus. 
Um dresen das Leben bis zur nächsten Erndte 
zu retten, die hoffentlich alle Hungersgefahr 
heben wird, verbanden sich in wenig Tagen, 
durch eine freywillige Subserwtwn mehr als 
Hundert Personen zur Errichtung cinez-, bis zur 
Erndte daurenden, wohllhätigen Anstalt.

' §. 2.
Die Interessenten dieser zu errichtenden 

Anstalt, die ihre unterzeichneten Beyträge bis 
zur nächsten Erndte, mithin bis zum Ende des 
Augusts, monatlich pränumerandv zu berichti­
gen aus Menschenliebe sich verbunden haben, 
erwählten in einer am 25. Marz d. I. gehalte­
nen Versammlung einen engem Ausschuß von 
Sieben Personen, mit dem Auftrage, dre Anstalt 
zu organisiren und zrr eröfnen. D^e Glieder die­
ses Ausschusses kamen hierauf über folgenden 
Plan, nach welchem die Anstalt verwaltet wer­
den soll, überein.
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Es soll die zu errichtende Anstalt den Zwek 
haben: Hülfsdedürstjgen Armen, vorzüglich 
aber Dtn in der Stadt selbst Wohnenden, die 
einem hohen Grade von Elend, oder gar dem 
Hungertode nahe sind, entweder in der Anstalt, 
oder m ihren Wohnungen, eine zwekmäßrge 
Unlerftüzzung so lange angedeihen zu lasten, als 
cs ihre dringende Noth erfordert, und die Colli- 
sion mit andern, noch HülföbedürftlgerN/ und 
die Fonds der Anstalt cs gestatten.

§. 4.
Die in die Anstalt aufgenommenen Hülfs- 

bedürftigen sollen daselbst ernährt lind nothdürft 
tig gekleidet, zugleich aber auch zu einer ihren 
Fähigkeiten, und ihrem physischen Vermögen 
angemessenen Arbeit und Beschäftigung ange­
halten werden. Wer in der Stadt zu Garten­
arbeiten, Bauten, oder andern Geschäften Tag­
löhner braucht, wird ersucht, bcy der Anstalt 
anzufragen: ob nicht Einige ihrer Pstegliuge 
darzu hinreichende Kräfte haben?

§. 5-
Diejenigen Hülfsbedürstigen, die nicht in 

der Anstalt, sondern in ihren Wohnungen sich 
befinden, sollen, was zur Erhaltung ihres Le­
bens unentbehrlich Ы, wo möglich in natura 
erhalten, um hiedurch allem besorg Uchen Mrs- 
brauch der ihnen bewilligten Unrerstüzzuna vor­
mbeugen.
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§. b.
Reisende, die dem Verhungern und Um­

kommen nahe sind^ desgleichen Leute/ die zu 
Krons- oder Privatgütern gehören, und ihres 
Erwerbs wegen/ oder zum Vetteln/ nach der 
Stadt kommen, sollen nur so lange, als es der 
engere Ausschuß dieser Anstalt für unumgänglich 
nöthig erachtet, in der Regel aber immer nun: 
auf eine kurze Zeit, in die Anstalt ausgenom­
men und, wie hiesige Stadtarme, behandelt 
werden:

Erstens: wenn sie entweder von Einer 
Kaiserlichen Polizeyverwaltung, oder von Ei­
nem Kaiserlich. Dörptschen Ordnungsgericbte 
der Anstalt bey einer Bekanntmachung zugescn- 
det werden, daß die eben übersandten Hülfsbe- 
dürftigen, wegen ihres geschwächten Zustandes, 
nicht ohne Lebensgefahr nach ihrer ErbsteUe 
transyortlrt werden können, und daß das Erb­
gut derselben gerichtlichen Befehl erhalten werde, 
ihre Erbleute binnen einer bestimmten kurzen 
Frist, gegen Erstattung der verursachten Kosten, 
aus der Anstalt abholen zu lassen.

Zweitens: wenn dergleichen Leute in der 
Stadt auf der Straße liegend, oder überhaupt 
in einem Zustande, der Lebensgefahr droht, an­
getroffen werden. Es muß aber jeder Fall dieser 
Art sogleich der Karftrlrchen Polizeyverwaltung 
angezeigt werden, damit dieselbe den aufgenvm- 
menen Hülfsbedürftigen entweder nach seiner 
Erbstclle abftrtlge, oder den Aufenthalt desselben 
in der Anstalt so lange gestattete, bls er nach 
dem Gute, zu welchem er gehört/ transportirt 
werden kann.



§- 7-
Jedem in der Anstalt befindlichen Hulföbe- 

dürftigen wird, nach Beschaffenheit seines Al­
ters und seines Gesundheitszustandes/ täglich 
11 2 bis 3 Pfund Brod, und die nöthige
Portion Rumfordscher — oder Grütz - Suppe/ 
so wie zweimal m der Woche Fleisch gereicht. 
Sehr Geschwächte erhalten lhre Portionen nach 
Verordnung des Arztes.

§. 8.
Sollte ein in die Anstalt Aufgenommener 

gefährlich krank befallen/ so soll er sogleich aus 
derselberr genommen/ und/ wenn es verstauet 
wird/ nach einem klinischen Institute der Kaiser­
lichen Universität/ oder nach einem andern Kran­
kenhause gebracht werden; denn die Anstalt soll 
durchaus in kein Krankenhaus ausarten r wes­
halb jede Gefahr der Ansteckung sogleich von ihr 
entfernt/ und für die größte Reinlichkeit in der­
selben gesorgt werden muß. Stirbt ein Kranker/ 
so wird er aufKosten der Anstalt beerdiget; ist es 
aber ein Erbbauer/ so werden die Kosten der 
Beerdlgung/ so wie die übrigen/ von der Erb­
herrschaft eingefordert; nur fallen in beyden 
Fällen alle Kirchengcbühren/ deren Erlassung 
schon jetzt den Armen zugestanden ist/ weg.

9-
Pfleglinge, welche in bloße Lumpen gehüllt 

sind, die ihren durch Mangel schon ohnehin ge­
schwächten Körper gegen die nachtbeiligen Ein­
flüsse schlechter Witterung nicht gehörig bewah­
ren/ erhalten die nothwendigsten Kleidungsstücke.
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Die Stadtarmen für Rechnung der Anstalt; 
bei) Erbleuten soll aber die gemachte Auslage 
von der Erbherrschaft eingefordert werden.

§. io.
Um nun den Zweck der Anstalt, so wie er 

oben §. Z angezeigt, und in den folgenden §. §. 
weiter bestimmt worden ist, zu erreichen, hat 
der gewählte, aus Sieben Personen bestehende 
engere Ausschuß, der sich von nun an — die 
Direction der Hülfsanstalt — nennen wird, 
beliebt: die ganze Verwaltung der Anstalt in 
Sieben Zweige zu theilen, jeglichem Mitgliede 
einen Verwaltungszweig zu überlasten und, 
um dem Ganzen dle nöthige Verbindung zu ge­
ben, Jedem von ihnen der Reihe nach die all­
gemeine Verwaltung der Anstalt eine Woche 
lang zu übertragen.

§» и»
Dem zu Folge sind die verschiedenen Ver- 

waltungözweige, aus welchen die ganze An­
stalt besteht, auf nachstehende Art von einander 
abgesondert worden:

i) In Einkassirung der subfcribirten Vey^ 
träge, und Sorge für Vermehrung derselben.

2) In Besorgung des Einkaufs aller 
nöthigen Victualien.

3) In Besorgung des Einkaufs aller 
übrigen erforderlichen Sachen.

4) In Verwaltung der Kasse.
5) In Führung der, bei der Anstalt zu 

haltenden Bücher.
6) In Besorgung der gerichtlichen Cor- 

reftwndenz.
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7) In ärztliche Besorgung der in der An­
stalt aufgenommenen Pfleglinge und dessen was 
dahin gehört.

§. 12.
Von diesen Sieben abgetheilten Verwal­

tungszweigen erhalt jeder Vorsteher Einen be­
sonders, mit welchem er zugleich die demselben 
anhängigen Pflichten übernimmt, und diese be­
stehen in folgenden:

i) Der Vorsteher, dem die Einkassirung 
der subskribirten monatlichen Beiträge übertra­
gen tst, sammlet sie in den letzten 4 Tagen 
jeglichen Monats ein, quittirt die Subscriben- 
ten über die Vorausbezahlung derselben, no- 
tirt alle eingegangenen Gelder, und gibt die 
elnkassirte Summe mit seiner Rechnung am 
rsten Tage jeden Monats an den Verwalter 
der Kaffe ab, damit dieser siegehörig eintragen 
könne. Um ihm aber dieses Geschäfte zu er­
leichtern, soll die bevorstehende Einforderung 
der Beyträge 8 Tage vorher durch die Dörpt- 
sche Zeitung jeden Monat zwei Mal hintereinan­
der bekannt gemacht werden. Bei drefem Ge­
schäfte liegt dem einkasslrenden Vorsteher üder- 
dcm ob, unabiaffig für dre Vermehrung der 
Subskribenten und die Erhöhung ihrer Bei­
träge zu sorgen.

2) Der Vorsteher, dem die Besorgung 
des Einkaufs der Vrctualien übertragen wird, 
muß jederzeit von dem Bedürfnisse und dem 
Vorrath der Vrctualien in der Arrstalt genaue 
Wifferrfchaft haben. Findet er, daß an irgend 
einem Artikel Mangel entstehen könnte, so er-
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greift er, mit Bewilligung der Direction, die 
zur Abhülfe nöthigen Maaßregein. Beim Enr- 
kauf der Lebensmittel hat er nicht nur das Maaß 
und das Gewicht genau zu untersuchen,' sondern 
euch sich von der Tauglichkeit und guter Be­
schaffenheit dieser Bedürfnisse zu überzeugen. 
Auch sucht er Hierbey, io wie in Absicht der 
Preise, den Vvrtheil der Anstalt wabrzunehmen. 
Dre zum Einkauf nöthigen Gelder werden 
ihm vom Verwalter der Kasse, gegen Beschei­
nigung, vorgeschoffen: er hat aber die erhaltene 
Summe der Direction zu berechnen, und jeg­
liche Ausgabe, sie sey auch noch so klein, mit 
einer Quittung zu belegen. Zu dem Ende gibt 
er seine Rechnung und die Belage derselben am 
Ende jeder Woche an den Vorsteher der die 
Bücher führt, ab, damit dieser sie gehörig ern­
tragen könne.

3) Der Vorsteher, dem der Einkauf der 
übrigen bei der Anstalt erforderlichen Sachen 
übertragen ist,'hat die Anstalt oft zu besuchen, 
um nachzusehen, was zur Erhaltung derjelben 
nöthig ist, und macht die Direction mit den 
Bedürfnlffen der Anstalt bekannt. Was diese 
für unumgänglich nöthig findet, kauft er ein, 
untersucht aber beym Kauf die Tauglichkeit der 
Sachen genau, und berüksichtiget überall, be­
sonders in Absicht der Preise, den Vorthcal der 
Anstalt. Wenn er es verlangt, erhalt er vom 
Kasseverwalter Geldvorschüffe, die er zii berech­
nen hat. Seine Rechnung mit den darzu ge­
hörigen Belagen gibt er am Ende jeder Woche 
an den Vorsteher ab, der die Bücher führt, 
damit alles gehörig eingetragen werde.
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4) Der Vorsteher/ dem die Verwaltung 
der Kasse übertragen nmd/ empfängt vom ein- 
kassirenden Vorsteher am isten Tage jeglichen 
Monats dre erngcgangenen sowohl ordentlichen/ 
als auch außerordentlichen Beiträge/ die am 
Ende des vorigen Monats für den beginnenden 
gezahlt sind. Wenn die Direction auf den 
Verwalter der Kaffe Zahlungen assignirt/ oder 
ein Vorsteher/ der bet seiner Verwaltung Vor­
schüße bedarf, solche verlangt/ so zahlt er die 
verlangte Summe sogleich aus/ und führt sie 
zur Rechnung. Seine Berechnung der Aus­
gabe und Einnahme theilt er am Ende jeder 
Woche der Direction mit/ und wenn diese 
nichts dabei zu bemerken hat/ gibt er selbige 
mit allen Belägen an den Vorsteher des Rech­
nungswesens zum Einträgen in die Bücher ab.

5) Der Vorsteher/ dem die Führung der 
Bücher übertragen worden ist/ hält folgende in 
beständiger Ordnung:

a) Ein Schnurbuch für die Einnahme 
und Ausgabe/ nebst den dazu gehörigen Be­
lagen.

b) Ein besonderes Schnurbuch für die 
Ausgaben an Arme von feinerm Gefühle/ die 
sich zu betteln schämen.

c) Ein Journal über die täglichen öko­
nomischen Angelegenheiten/ nach den Annota­
tionen des dejourrrenden Vorstehers.

d) Ein namentliches Verzeichn ist der auf­
genommenen Pfleglinge/ mit Bemerkung des 
Lagcs ihrer Ausnahme/ ihrer Entlastung und 
ihrer Heimath.
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e) Ein Protokollbuch über alle merkwür­
dige Vorfälle der Anstalt/ und über Oie Be­
schlüße Oer Direction.

Zur Erhaltung dieser Ordnung empfangt 
er von allen übrigen Vorstebern am Ende jeder 
Woche, Oie bey ihren Verwalkungszweigen 
über Ausgabe und Einnahme geführten Rech­
nungen mit den darzu gehörigen Belagen, trägt 
sodann in 3 Tagen alles in O;e Bücher gehörig 
ein, und übcrgrebt sie sofort dem Dejoutvor- 
fiel)er zur Durchsicht.

6) Der Vorsteher, dem die Führung 
der gerichtlichen Correspondenz überragen ni> 
hat auf Verlangen der Direction, oder Oes De- 
jourvorstehers, Oie das Beste der Anstalt be- 
zwekkenden Vorstellungen, Anzeigen und Be­
richte anzufertigen, und in jedem vorkommenden 
Fülle Oie Anstalt gerichtlich zu vertreten. Alle 
Aufsätze müssen vom Dejourvorsteher im Na­
men OerDttektion der Hülfs-Anstaltunterschrie­
ben werden; tragt dieser aber Bedenken, irgend 
einen Aufsatz zu unterschreiben und abzusenden, 
so läßt er solchen unter sämmtlichen Vorstehern 
circuliren, und befrägt sie um ihre Meinung. 
Ferner ist Oer Vorstel^er dieses Verwaitungs- 
zweiges gehalten, jede Sache von einiger Wich­
tigkeit zur W.ssenschast und Berathschlagung 
der Direction gelangen zu lassen, und ihre Be­
schlüsse in Ausführung zu bringen, endlich auch 
die ausgegangenen und eingekommenen Sachcn 
sorgfältig zu verwahren, um jederzeit wessen zu 
können, was in diesem Fache vsrgefallen ist.

7) Der Vorsteher, dem die arzstiche Be­
sorgung der in Oer Anstalt aufgenommenen Psteg-



18

linge übertragen ist und der, wie es sich von 
selbst versteht, ein Arzt seyn muß, hat folgende 
Pflichten:

a) Er bestimmt, eine wie große Portion 
jeder Pflegling bekommen soll, da Solche, die 
lange hungerten, ohne Lebensgefahr nicht gleich 
die gewohnte Menge Speisen erhalten dürfen. 
Eben so bestimmt er die Menge und die Art der 
Speisen, welche die in der Anstalt Erkrankten 
erhalten sollen.

b) Er entscheidet, ob das Uebel eines Er­
krankten anstckkcnd ist, um ihn in diesem Falle 
sogleich aus der Anstalt entfernen zu können. 
Daher wird ihm vom Dejourvorsteher jeder 
ncuaufgenommene Pflegling vorgestellt.

c) Er verordnet den Erkrankten die noth- 
wendigsten Arzneien, jedoch mit aller nur mög­
lichen Rüksicht auf Sparsamkeit, und beprüft 
die Größe der Zahlung, welche der Apotheker 
dafür fordert, nach der Taxe.

d) Er fordert vom Dejourvorsteher je­
den Tag die sammtlichen Bedürfnisse für die 
Kranken, welche dieser nach Angabe des Arztes 
ohne Zeitverlust anzuschaffen hat.

e) Er sorgt für alle Mittel zur Lustreini­
gung, und bestimmt auch den Grad der Tem­
peratur, welcher in den Zimmern herrschen muß.

§. 13*
Außer diesen unter sämmtliche Vorsteher 

vertheilten Verwaltungszweigen hat jeder von 
ihnen, so oft die ^eihe ihn tnst, die Dejour bev 
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der Anstalt auf eine Woche anzunehmen, und 
wahrend dieser Zeit sorgfältig Folgendes zu 
beobachten:

a) Er hat die Anstalt täglich mehrere Male, 
wenigstens aber zweymal, nämlrch des Morgens 
und um dle Mittagszeit zu besuchen. Er empfängt 
alle diejenigen Hülfsb<-dürftigen, die nach einem 
Beschlusse der Dlrection darinnen ausgenommen 
werden sollen, oder nach der Anstalt m der Art, 
wie §. 6. bestimmt, gebracht werden, und trist 
zugleich die zur Erhaltung der Hülfsbedürttigen 
nöthigen Anordnungen, und zwar, wenn es er­
forderlich ist, zu jeder Stunde des Tages, oder 
der Nacht.

b) Er giebt dem bey der Anstalt engagirten 
Oekonom, der, wie die übrigen Aufwärter, un­
mittelbar unter seinem Befehl steht, die von der 
Direction, oder vom Arzte, für jeden Pflegling 
bestimmten Lebensmittel zur Bereitung der Spei­
sen, so wie die bestimmten Vrodporttonen, aus 
und überzeugt sich, ob ein jeder das ihm Be­
stimmte unabgekürzt zu jeder Zeit erhält. Auch 
sorgt er dafür, daß in der Anstalt dre größeste 
Remlichkeit, Ordnung und Sittlichkeit erhalten, 
und die vom Arzte gemachten Verordnungen 
pünktlich befolgt werden. Ueberdem hält er die 
Pfleglinge zu einer ihren Fähigkeiten und ihrem 
physischen Vermögen angemessenen Arbeit und 
Beschäftigung an, und bedient sich hiebey aller 
zwekmäßigen und vernünftigen Mittel, welche 
die ihm übertragne innere Polizei der Anstalt 
erheischt. Alle von der Direction getroffenen 
Anordnungen hat er in ihrem Namen zu voll­
ziehen.
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. c) den nothleidenden Hausarmen stellt er 
die ihnen von der Direclion bestimmte Unterstüz- 
zunZ zu, sorgt für die zwekmäßige Verwendung 
derselben, ш;Ь bemüht sich, ihnen anständige 
Erwerbsquellen zu eröfnen. Den Kindern sol­
cher Hüiftbedürstigen sucht er den nöthigen Un­
terricht zu verschaffen, oder sie als Lehrlinge.ei­
nes Gewerbö anzubringen.

d) Er revidirt sämmtliche Bücher der An­
stach und macht dabey die Bemerkungen, welche 
er für nöthig sinder.

e) So oft mit einer Behörde zu correspon- 
diren, oder tii elnem andern Verwaltungs, 
zweige zu thun ist, benachrichtiget er hiervon 
den Vorstcher, dem dieser Verwaltungszweig 
besonders übertragen wurde. Jedoch ist dieses 
bey solchen Kleinigkeiten nicht nöthig, die er an 
Ort und Stelle selbst gleich besorgen und abma- 
chcn kann, sondern er gibt nur zu seiner Zeit 
darüber die erforderliche Auskunft.

f) Bey wichtigen Vorfällen, und allen 
solchen, deren Eritscheidung nicht von ihm, son­
dern von der Direclion abhangt, veranstaltet er 
eine Versammlung derselben, tragt sodann die 
Sache vor, und gibt bey Sttmmengleichhett 
den Ausschlag.

g) Er empfängt während seiner Defour 
alle außerordentlichen Beitrage, die an Geld 
oder Sachen der Anstalt zugesandt werden, no- 
tirt jede Einnahme und Ausgabe, und gibt seine 
Rechnung mit den dazu gehörigen Belägen an 
den Vorsteher, der die Bücher führt, ab, da­
mit alles elngetragen werden könne.
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§. 1Д*
Außer diesen übernommenen Pflichten ver­

bindet sich die Drrection, monatlich eine aus­
führliche Rechnung über die Verwendung der 
Beiträge mit Bemerkung des dadurch gestifte­
ten Guten, anzufcrtigen, und solche den respek- 
tlven Herren Interessenten in einer zu veranstal­
tenden allgemeinen Versammlung mitzutheilen. 
Auch soll in einer gedrukren Darstellung dem 
ganzen Publicum monatlich der Zustand der 
Anstalt bekannt gemacht werden.

§♦ 1'5*
Dieser Plan der Hülfsanstalt wird von 

Zeit zu Zeit diejenigen Abänderungen und Zu- 
säzze erhalten, welche die Erfahrung als zwckma- 
ßig und nüzlich an die Hand geben wird.

Eichler. Balk. Rohland. Linde.

Lindström. Stoffert. Eschscholtz.



Deiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen, 

aus der Lievländischen Gonverne- 

mentsregierung,

4 N

die Direction der Dörptschen 

Hülfsanstalt.

Mittelst des im deutschen Translat hier bei­

folgenden Rescripts hat der Herr Minister des 
Innern, Durchlaucht, dem Lievl. Herrn Ci- 
vilgouverneur, Excellenz, eröfnet, daß Se. 
Kaiserl. Majestät die Bemühungen eines 
Theils der Dörptschen Einwohner durchs Er­
richtung einer Hülfsanstalt die Armuth zu un- 
terstüzzen, besonders wohlgefällig aufzunehmen 
und Ihrer Allerhöchsten Erkenntlichkeit würdig 
zu finden, geruht haben.
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Die Lievländ. Gouvernementsregierung  
theilt mit Vergnügen dieses Rescript der Di- 
rection der Dörptschen Hülfsanstalt zur Be­
kanntmachung an deren Interessenten mit; über­
zeugt, daß dieselben in dem Beweise der Aller­
höchsten Zufriedenheit Sr. Kaiserl. Maje­
stät, die Belohnung für ihre rühmlichen Be­
mühungen zur Linderung der Armuth, finden 
werden. Riga, Schloß, den 5. Juny -808.

G. Schwart z.

Secretaire Hehn.

Kopei der UeberseHung.
M. d. I. ~

2te Expedition/ ZteAbthcilung, istcrTisch.
In Betreff der/ von einigen Dörptschen 
Einwohnern errichteten wohlthatigen An­
stalt. Den 7ten Juny 1808. Nr, 627.

An den Herrn Geheimenrath Lievl. 
Civilgouverneur

Christophor Adamowitsch v. Richter.
Es hat der Herr General der Infanterie 

Bek le sch off dem Herrn und Kaiser unter-



legt, daß bei) dem, im Lievl. Gouvernement 
eingetretenen Mangel an Unterhalt, einige Ein­
wohner in Dorpat durch freiwillige Beitrage 
Zur Unterstüzzung durstiger Personen eine auf 
600 Rubel monatlich sich belaufende Summe 
zusammengebracht und davon eine Anstalt er­
richtet hatten, in der 60 bis 70 Personen un­
terhalten würden, und überdem an 70 Personen 
eine wöchentliche Gabe bekämen. Se. Maje­
stät haben eine so große, wohlthatige Handlung 
der Dörptschen Einwohner mit Wohlgefallen 
ausgenommen und Allerhöchst zu befehlen ge­
ruht, denjenigen Personen, welche an dieser rühm­
lichen Aufopferung Theil genommen, Seiner 
Kaiser!. Majestät Allerhöchste Monarchische 
Erkenntlichkeit zu erkennen zu geben.

Diesen Allerhöchsten Willen habe ich 
die Ehre zur gehörigen Erfüllung Ewr. Ezeellen; 
mitzuth eilen.

Minister des Innern 
Fürst Alexei Kurakin.

Uebersezt Rogge, 
Regierungstranslateur.

Pro verä copia.
A. Hehn, Secretair.


